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1.  Veranstalter, Ort und Zeit 

Die Regionalausstellung „NAPOSTA SÜDWEST Remseck 2025“ wird vom  Briefmarken-Sammlerverein BV-

Remseck durchgeführt. Die Ausstellung findet vom 12. bis 14. September 2025 in 71686 Remseck am 

Neckar, Waldallee 21 statt. Die Ausstellung wird nach dem am Tage der Ausstellung gültigen 

Ausstellungsordnung des Bundes Deutscher Philatelisten e.V., der Deutschen Philatelisten-Jugend e.V. 

sowie nach den zusätzlichen Ausstellungsbedingungen des Veranstalters durchgeführt. 

2.  Aussteller 

Die Nationale Ausstellung wird mit internationaler Beteiligung durchgeführt. 

Als Aussteller der Nationalen Ausstellung können sich alle Sammler beteiligen, die einem dem BDPh bzw. 

der DPhJ angeschlossenen Vereine oder einem der FIP angeschlossenen Verbände angehören. 

Die Anmeldung zur Wettbewerbsausstellung muss auf dem vorgedruckten Formular des BDPh bzw. der 

DPhJ erfolgen. Zusätzlich muss von jedem Aussteller eine kurze Exponatsbeschreibung erstellt werden, die 

aktuelle Gliederung sowie eine Kopie des Ausstellerpasses mit der Anmeldung eingeschickt werden. 

Zusätzlich können vom Aussteller die Sammlung oder auch Teile der Sammlung auf einem Datenträger 

(USB-Stick oder CD) für die Vorbereitung der Juroren mit der Anmeldung eingereicht werden. Diese Daten 

werden ausschließlich zur Vorbereitung der Juroren verwendet und beim Abbau der Sammlung an den 

Aussteller zurück gegeben. 

Für Literatur-Exponate ist kein Ausstellerpass erforderlich. 

3. Anmeldung und Annahme der Exponate 

Die Anmeldungen müssen bis  30.06.2025 beim Ausstellungsleiter 

Thomas Wolf 
Naststr.1 

D-70376 Stuttgart vorliegen. 

Anmeldungen, von denen bis zur Sitzung des philatelistischen Ausschusses die Kurzbeschreibung, die 

Gliederung und die Kopie des Ausstellerpasses nicht vorliegen, werden nicht berücksichtigt. 

Über die Annahme des Exponats entscheidet der philatelistische Ausschuss. Mit der Annahmebestätigung 

erhält der Aussteller Mitteilung über die ihm zugeteilte Rahmenzahl.  

Pro Rahmen werden 16 Blatt DIN A4 bzw. Albenformat zugelassen.  

Die Blätter werden nur in ordnungsgemäßen Hüllen angenommen.  

Die Entscheidung hierzu ergeht für die angemeldeten Exponate schriftlich bis zum 31.07.2025. Eine 

Ablehnung des Exponates erfolgt ohne Begründung. 

Mit der Annahme des Exponates ist der Aussteller zur Teilnahme an der Ausstellung verpflichtet. 
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4. Einteilung der Exponate 

       Wettbewerbsklassen der Regionalausstellung 

1. Ländersammlungen (LÄ) 
2. Postgeschichtliche Sammlungen (PO) 
3. Luftpostsammlungen (LU) 
4. Ganzsachensammlungen (GA) 
5. Astrophilatelie (AS) 
6. Maximumkarten (MA) 
7. Fiskal-Philatelie (FI) 
8. Thematische Sammlungen (TH) 
9. Ansichtskarten Sammlungen (AK) 
10. Open Philately (OP) 
11. Literaturexponate (Lit) 

Die Sammlungen der jugendlichen Philatelisten werden in den jeweiligen zutreffenden Gruppen integriert. 

 

5. Ausstellungsgebühren 

Die Ausstellungsgebühr beträgt € 28,-- je Rahmen (1qm mit 16 Blatt) und je Literaturexponat  € 20,--In der 

Ausstellung sind die Exponate der jungen Philatelisten im DPhJ laut Ausstellungsbedingungen gebührenfrei. 

Die Ausstellungsgebühren sind nach Erhalt der Anmeldebestätigung unter 

Hinweis „NAPOSTA SÜDWEST Remseck 2025“ auf das Konto des BV Remseck einzuzahlen. Bankdaten werden mit 

der Annahme des Exponates mitgeteilt. 

 

6. Sicherheit und Versicherung 

Die Ausrichter sind auf größtmögliche Sorgfalt bei der Behandlung der Exponate und Sicherheit in den 

Ausstellungsräumen bedacht. Eine Haftung für Beschädigungen, Abhandenkommen oder sonstige Verluste oder 

Verschlechterung kann seitens des Ausrichters nicht übernommen werden. 

Jedem Aussteller wird deshalb empfohlen, für sein Exponat eine eigene Versicherung, die das Transport-, 

Ausstellungs- und Lagerungs-Risiko abdeckt abzuschließen 

 

7.Auf- und Abbau der Exponate 

Der Auf- und Abbau erfolgt durch den Aussteller persönlich bzw. durch schriftliche Vollmacht ausgewiesenen 
Beauftragten oder durch den Veranstalter. 
Die Exponate sind dem Veranstalter bis spätestens 1.September 2025 portofrei zuzusenden. Anschrift: Thomas 

Wolf, Naststr.1, 70376 Stuttgart 



 

 

Die Aufbauzeit für Selbstaufbauer ist am Freitag 12. September 2025 von 8.00 Uhr bis  13.00 Uhr. Zusätzlich 

wird den Ausstellern die Möglichkeit angeboten, ein Aussteller-Vorgespräch zu führen. Mit der 

Anmeldebestätigung erhalten Sie den mit dem Veranstalter und  den Juroren abgestimmten Zeitplan, der 

unbedingt einzuhalten ist. 

Der Abbau der Exponate erfolgt am Sonntag 14. September 2025 nach Schließung der Ausstellung. 

Eine Hinterlegung von Sammlungsteilen ist nicht möglich. 

Zum Ausstellungsbeginn muss dem Veranstalter ein vollständiger Ausstellerpass vorliegen. Exponate, die nicht 

selbst abgebaut werden können, werden nach Schließung der Ausstellung vom Veranstalter abgebaut, 

verpackt und auf Kosten des Ausstellers zurückgesandt. Die Rücksendung erfolgt auf dem Postweg auf Gefahr 

des Empfängers. Die Portokosten sind zusammen mit den Rahmengebühren auf das Konto des BV Remseck’s 

zu überweisen. 

 

8. Beurteilung der Exponate 

Die Exponate im Wettbewerb werden von der Jury nach den Bestimmungen der zur Zeit der Ausstellung 
gültigen Ausstellungsordnung beurteilt. 
Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Die Jury wird nach Bekanntgabe des Juryberichtes den 
Ausstellern für Fragen zur Verfügung stehen. Jeder Aussteller erhält ein Diplom sowie ein Erinnerungsgeschenk 
und eventuell einen Ehrenpreis. 

 

9. Rechte der Ausstellungsleitung 

Die Ausstellungsleitung hat das Recht, angemeldete oder bereits eingesandte Exponate ganz oder teilweise – 

nach Anhörung der Jury – zurückzuweisen oder in eine andere Gruppe als in der Anmeldung vermerkt zur 

Ausstellung zu bringen. Bereits eingezahlte Ausstellungsgebühren werden nur bei völliger Ablehnung des 

Exponates erstattet. 

Für nicht rechtzeitig eingehende Exponate ist in jedem Fall die Ausstellungsgebühr zu bezahlen. Diese 

Exponate werden nicht bewertet und erhalten auch kein Diplom und kein Erinnerungsgeschenk. 

In allen anderen, in diesen Bedingungen nicht vorgesehenen Fällen entscheidet die Ausstellungsleitung. 

Die Entscheidungen des philatelistischen Ausschusses, der Jury und der Ausstellungsleitung sind endgültig und 

unanfechtbar. 

 

10. Allgemeine Bestimmungen 

Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennt der Aussteller die Ausstellungsordnung des 

BDPh/DPhJ und diese besonderen Bedingungen der Wettbewerbsausstellung „NAPOSTA SÜDWEST Remseck 

2025“ ausdrücklich an. 

Die Aussteller können sich gesondert bei dem Festabend und einer Weinprobe mit Schwäbischen Vesper, 

anmelden. Diese Veranstaltungen sind kostenpflichtig. 

 

BV REMSECK 1984 


